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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen 
und zwar 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind nur die folgenden Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 
BauNVO zulässig: 

- Wohngebäude  
- Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speiswirtschaften, so-

wie nicht störende Handwerksbetriebe 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Pro Gebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig. 

3. Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Eine Überschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO durch die Flächen  

- von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten  
- von Nebenanlagen i. S. von § 14 BauNVO sowie 
- von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

unterbaut wird, 

bis zu 50 vom Hundert ist zulässig. 

4. Geschossflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO) 

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen (Nicht-Vollgeschossen) ein-
schließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungs-
wände sind auf die max. zulässige Geschossflächenzahl anzurechnen (§ 20 Abs. 3 
BauNVO). 

5. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Im WA 1 gilt eine abweichende Bauweise. Diese ist definiert wie die offene Bauweise gemäß 
§ 22 Abs. 2 BauNVO mit der Einschränkung, dass keine Gebäude entstehen dürfen, die län-
ger als 20 m sind. 
 
Die Bauweise im WA 2 wird als offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

6. Bezugspunkte/Höhe baulicher Anlagen 

a) Bezugspunkte 

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die Fahrbahn-
oberkante (Mittelachse) der nächstgelegenen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte der ge-
planten, straßenseitigen Fassade des Hauptgebäudes. Die Bezugshöhe wird von dem Er-
schließungsträger nach der Detailplanung zur Erschließung des Baugebietes bestimmt. 
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Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, 
so ist die Höhe um das Maß der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu verändern.  

 
Oberer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die Firsthöhe 
(FH). Bei Gebäuden mit Flachdach gilt als oberer Bezugspunkt die Höhe der Attika. Wird 
keine Attika gebaut, ist der obere Bezugspunkt die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut. 
. 

b) Firsthöhe 

Die Firsthöhe (FH) der Gebäude wird gemessen vom unteren Bezugspunkt bis zum oberen 
Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe baulicher Anlagen. Die Firsthöhe darf im WA 1 
7,0 m nicht überschreiten. 

c) Traufhöhe 

Die Traufhöhe der Gebäude wird gemessen von der Oberkante des fertigen Erdgeschoss-
fußbodens bis zur Oberkante der Traufe (Traufpunkt). Als Traufpunkt wird der Schnittpunkt 

zwischen der senkrechten Außenfläche (Oberfläche der Außenwand) und der Dachhaut be-
zeichnet. Die Traufhöhe darf im WA 1 4,0 m nicht überschreiten. 

7. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 
BauNVO) 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen im Sinne der §§ 12 und 14 
werden im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO da-
hingehend geregelt, dass sie auf dem gesamten Grundstück zulässig sind, da es sich um ein 
Gartengrundstück im Blockinnenbereich handelt und dadurch keine Prägung des Straßen-
raumes entsteht. 
 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 NBauO 

Für den Geltungsbereich der 1. Änderung gelten folgende Festsetzungen: 

1. Dachform 

Die Dächer sind als Sattel- oder Walmdach auszubilden. 

2. Dachneigung 

Im WA 1 sind Dachneigungen zwischen 20° und 40° zulässig. 
Im WA 2 sind Dachneigungen zwischen 33° und 40° zulässig. 

Für Nebenanlagen und Garagen im Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO sind abweichend auch 
Flach- bzw. flachgeneigte Dächer bis 5° zulässig. 

HINWEISE / EMPFEHLUNGEN 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) ge-
macht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren – z. B. Versteinerun-
gen –, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergange-



Gemeinde Bad Rothenfelde Bebauungsplan Nr. 26 „Birkenkamp“, 1. Änderung 

  N:\T2018\202 Bad Rothenfelde\063 S Birkenkamp\BP26-TF-01c.docx 

nen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß 
§ 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
Denkmalbehörde des Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrücker 
Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unverzüglich ge-
meldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tra-
gen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden 
werden, ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Landkreis Osnabrück) zu benachrichti-
gen. 

3. Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 
(BGBI. I S. 2808) geändert worden ist.  

4. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl I S. 1057) geändert wor-
den ist. 

5. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften und VDI-Richtlinien) können während der Dienststunden bei der Gemeinde Bad 
Rothenfelde, Frankfurter Straße Nr. 3, 49214 Bad Rothenfelde eingesehen werden. 

6. Im Rahmen der Bewirtschaftung der an den Geltungsbereich der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen können insbesondere zu 
Vegetationsbeginn und zum Zeitpunkt der Ernte zwangsläufig Geräusch-, Staub- und Ge-
ruchsimmissionen auftreten. Dieses ist unvermeidbar und als ortsüblich hinzunehmen. 

7. Die Beseitigung von Hecken, lebenden Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen ist aus 
Gründen des allgemeinen Artenschutzes gemäß § 39 BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 
1. März und dem 30. September nicht zulässig.  
Sollte es zu einer Fällung der im Gebiet vorhandenen Bäume kommen, wird zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verstöße empfohlen, den Fällzeitpunkt in den Zeitraum von Anfang 
Oktober bis Ende Februar zu legen. Anderenfalls ist im Sinne des besonderen Artenschutzes 
gemäß § 44 BNatSchG vor Fäll- oder Schnittmaßnahmen sicherzustellen, dass das Gehölz 
nicht als Brut- oder Lebensstätte für Vögel oder Fledermäuse dient. 

8. Durch baubedingte Versiegelung der Oberfläche wird die Regenerierung des Grundwasser-
vorkommens eingeschränkt. Die Versiegelung ist daher auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
Zufahrten und Stellplätze sollten weitgehend mit wasserdurchlässigen Materialien befestigt 
werden. 

9. Bei Bauvorhaben auf Baugrundstücken, die nicht direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche 
angrenzen, sind zur Gewährleistung einer gesicherten Erschließung gemäß § 30 Abs. 1 
BauGB öffentlich-rechtliche Baulasten für Zu- und Durchgänge bzw. Zu- und Durchfahrten 
gemäß Landesbauordnung erforderlich. Erforderliche Anschlüsse an die Trinkwasserversor-
gung, Entwässerung sowie an die Strom-, Gas- oder Fernwärmeversorgung sind privat-
rechtlich mittels Dienstbarkeiten zu sichern. 
 


